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RS OGH 1992/2/25 4Ob23/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1992

Norm

GewO 1973 §51 Abs1

Rechtssatz

Der Begri4 der "gewerblichen Arbeit" ist weit zu verstehen; er umfaßt nicht nur die Lieferung von Sachen (auf Grund

eines Kaufvertrages) oder die Herstellung eines Werkes (auf Grund eines Werkvertrages), sondern auch die

Verrichtung von Dienstleistungen und hier wieder insbesondere die Vornahme von Vermittlungen.
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4 Ob 23/92
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